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Hygienekonzept Veranstaltung 
unter Berücksichtigung der Vorgaben der Corona-BekämpfungsVO in der 
Fassung vom 3. April 2022 und des aktuellen Arbeitsschutzes der IB.SH 
 
 
Veranstaltung: Einweihung des IB.SH Neubaus 
 
Termin/Uhrzeit: 11.04.2022, 11:30-13:30 Uhr 
 
Veranstaltungsort: Konferenzraum 2-4 und Lounge, IB.SH, Zur Helling 5-6, 24143 Kiel 
 
Veranstalter: Investitionsbank Schleswig-Holstein IB.SH 
 
Teilnahmezahl: 60 inkl. Rednern/innen, Musikern/innen und Personal plus weitere virtuell (Hybrid-
Veranstaltung mit Live-Stream) 
 
Risikoklasse: IV - Sitzungscharakter, d.h. einhaltbare Abstände, beschränkte Aktivität, festes/ be-
kanntes Publikum 
 
Erläuterung Risikoklasse: Die Teilnehmenden sind durch Einladung per Briefkarte und Online-An-
meldung definiert. Sie werden bei Betreten des IB.SH-Gebäudes am Empfang durch Bestätigung der 
Erfüllung der 2G-Plus-Regel* per Unterschrift und vor dem Konferenzraum durch Abhaken der Teil-
nahmeliste vom IB.SH-Personal erfasst. Die Teilnehmenden haben feste Sitzplätze im Konferenz-
raum, die sie während der Veranstaltung höchstens für Wortbeiträge o.ä. kurzzeitig verlassen. Gerin-
ges Maß an Interaktion beim 30-minütigen Empfang an Stehtischen auf der Konferenzebene (alkohol-
freies Empfangsgetränk). Die AHA-Regeln (Abstand/Hygiene/Alltagsmasken) werden eingehalten. 
Personen, die sich nicht an ihrem festen Sitz- oder Stehplatz befinden, tragen eine Mund-Nasen-Be-
deckung auf den Verkehrswegen. Die Kapazität des Konferenzraums 2-4 ist von 184 Sitzplätzen auf 
60 Sitzplätze reduziert. Am Sitzplatz im Konferenzraum werden alkoholfreie Getränke und gegen 
Ende ein Businessteller eingenommen. Sanitäranlagen werden ausreichend unter den notwendigen 
Hygienestandards auf der Konferenzebene angeboten. 
 
 
Hygienekonzept 
 
1. Maßnahmen zur Gewährleistung des einzuhaltenden Abstands 

 Die Anzahl der Teilnehmenden, inklusive Sprechenden, Technikern/innen, Musiker/innen und 
IB.SH-Personal, ist auf maximal 60 Personen begrenzt. 

 Die Kapazität des Konferenzraums 2-4 ist von 184 Sitzplätzen auf 60 Sitzplätze reduziert. 

 Die Platzierung der Personen erfolgt im Konferenzraum 2-4 an runden Banketttischen mit 180 
cm Durchmesser. 

 Die Teilnehmenden haben mit Tischnamensschildern beschriftete feste Sitzplätze an den 
Banketttischen. 

 Auf dem Podium haben die Redner/innen und Musiker/innen definierte Stehplätze (Redner-
pult, 1 Stehtisch/Person bei Podiumsdiskussion). 

 Die Bild- und Tontechniker haben einen definierten Sitzbereich für die Regie. 

 Auf der Konferenzebene befinden sich Hinweisschilder mit Piktogrammen u.a. zu Abstandsre-

geln (AHA-Regeln). 

 Die gesamte Konferenzebene wird an diesem Tag ausschließlich von Personal und Gästen 

der Einweihungsfeier genutzt. 

 Auf der Konferenzebene befindet sich in der Nähe des Treppenaufgangs ein Empfangsdesk 

zum Abhaken der Teilnahmeliste. 

 Das IB.SH-Personal, die Musiker/innen, die Techniker/innen werden vor Beginn der Veran-
staltung über die Abstandsregeln informiert. 
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2.  Gastronomisches Angebot 

 30 Minuten vor Beginn der Einweihungsfeier wird den Gästen im Lounge-Bereich der Konfe-
renzebene an Stehtischen ein alkoholfreies Empfangsgetränk vom Veranstaltungsservice-Per-
sonal gereicht. Am Sitzplatz im Konferenzraum werden den Gästen vom Veranstaltungsser-
vice-Personal alkoholfreie Getränke und gegen Ende des Festaktes ein Businessteller ge-
reicht. 

 Am Rednerpult stehen versiegelte Wasserflaschen, ein Flaschenöffner und Gläser. 

 Die Servicekräfte der IB.SH tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung im Umgang mit den Gästen. 
 
3. Hygiene und Belüftung 

 Die Konferenzebene inklusive der Sanitärräume wird vor Beginn der Veranstaltung gründlich 
gereinigt. 

 Das IB.SH-Personal, die Musiker/innen und die Techniker/innen erhalten vor Ort eine Einwei-
sung in die Hygiene- und Abstandsregelungen und die Umsetzung des Hygienekonzepts. 

 Am Empfang im Erdgeschoss und am Empfangsdesk auf der Konferenzebene befinden sich 

Covid-19-Testkits, Handdesinfektionsmittel, Mund-Nasen-Bedeckungen, Schutzhandschuhe, 

Oberflächendesinfektionstücher und ein Treteimer mit Mülltüten zur Entsorgung. 

 Die Konferenzebene wird über die Belüftungsanlage und eine zusätzliche regelmäßige Fens-

terlüftung durch das IB.SH-Personal sehr gut belüftet. 

 Am Eingang befinden sich ein Hinweisschild mit Piktogrammen zu den AHA-Regeln sowie 
Desinfektionsmittelspender. 

 Vor Beginn der Reden und bei einem Wechsel der Sprechenden wird das Rednerpult desinfi-
ziert und benutzte Wassergläser und Wasserflaschen entfernt. 

 Jede/r Redner/in, die Moderatorin und die Musiker/innen erhalten ein eigenes Mikrofon. 

 In den Sanitärräumen stehen jederzeit ausreichend Flüssigseife, Einweghandtücher und 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 
4. Mund-Nasen-Bedeckungen und persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

 Auf den Verkehrswegen besteht für Gäste, Servicepersonal, Musiker/innen, Techniker/innen 
und Mitarbeitende eine Maskenpflicht. 

 Im Konferenzraum und an den Stehtischen in der Lounge kann nach Einnahme der Sitz-/Steh-
plätze die Maske abgenommen werden. Ohne ausreichende Abstände ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske vorgeschrieben. 

 Die Teilnehmenden und Mitwirkenden werden am Eingang per Hinweisschild und Piktogramm 
über die AHA-Regeln informiert. Am Empfangstresen sind bei Bedarf Mund-Nasen-Bedeckun-
gen erhältlich. 

 Mund-Nasen-Bedeckungen und Schutzhandschuhe stehen für das IB.SH-Personal im Emp-
fangsdesk zur Verfügung. 

 
5. Steuerung des Personenverkehrs und Zutrittsregelung 

 Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online auf der Webseite www.ib-sh.de/einweihung. 
Die Personenzahl ist auf 60 physisch Teilnehmende begrenzt, weitere Interessierte erhalten 
einen Zugangslink für die virtuelle Teilnahme per Live-Stream (Hybrid-Konzept der Veranstal-
tung)  

 Die angemeldeten Personen, Musiker/innen und Techniker/innen bestätigen am Empfang im 
Erdgeschoss mit ihrer Unterschrift die Erfüllung der 2G-Plus-Regel* und werden gebeten, sich 
über die Treppe direkt zur Konferenzebene zu begeben. Auf der Konferenzebene in Treppen-
nähe werden die Gäste am Empfangsdesk auf der Teilnahmeliste abgehakt und gebeten, im 
Loungebereich einen Stehplatz einzunehmen. Circa fünf Minuten vor Beginn der Veranstal-
tung werden die Gäste vom Mitarbeitenden des Veranstaltungsmanagements gebeten, ihre 
festen Sitzplätze im Konferenzraum 2-4 einzunehmen. 

 Die Sitzplätze im Konferenzraum 2-4 sind mit Namensschildern markiert. 
 
6. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

 Es gelten AHA-Regeln und die 2G-Plus-Regeln*. 

 Personen, die keinen tagesaktuellen negativen Test bestätigen können, erhalten vom Emp-

fangspersonal ein Covid-19-Testkit für einen Schnelltest außerhalb des IB.SH-Gebäudes. 
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 Personal, das aus Risikogebieten zurückgekehrt ist, Risikoerkrankungen oder Krankheits-

symptome hat, wird nicht für die Veranstaltung eingeteilt. 

 Sollten Gäste zum Veranstaltungstermin Krankheitssymptome (insbesondere Atemwegsbe-

schwerden) haben, ist eine Teilnahme ausgeschlossen. 

 Auf Nachfrage der zuständigen Gesundheitsbehörde übermittelt die IB.SH Kontaktdaten mög-
licher Kontaktpersonen. 

 
7. Arbeitsplatzgestaltung 

 Der Empfang im Erdgeschoss ist mit einer Schutzscheibe versehen. 

 Am Eingang zum IB.SH-Gebäude und auf der Konferenzebene befinden sich Hinweisschilder 
mit Piktogrammen, die über die AHA-Regeln informieren, sowie Desinfektionsmittelspender. 

 Im Empfangsdesk befinden sich für das IB.SH-Personal Handdesinfektionsmittel, Mund-Na-
sen-Bedeckungen, Schutzhandschuhe, Oberflächendesinfektionstücher und ein Treteimer mit 
Mülltüten zur Entsorgung. 

 
8. Unterweisung der Mitwirkenden und Teilnehmenden 

 Die Gäste werden im Vorfelde per Online-Anmeldeformular auf geltende Hygieneregelungen 
hingewiesen und gebeten, am Veranstaltungstag einen Mund-Nasen-Schutz bei sich zu füh-
ren sowie den 2G-Plus-Nachweis* zu bestätigen. Weiterhin werden sie gebeten, der Veran-
staltung bei Rückkehr aus Risikogebieten oder Krankheitssymptomen fern zu bleiben, da an-
dernfalls der Zugang zum Tagungsraum verwehrt werden würde. 

 Dem IB.SH-Personal, dem Service-Personal, den Musiker/innen und den Techniker/innen 
wird rechtzeitig vor der Veranstaltung das Hygienekonzept ausgehändigt. 

 Außerdem wird das Hygienekonzept am Empfangsdesk Interessierten zur Ansicht gegeben. 

 Das IB.SH-Personal, die Musiker/innen und die Techniker/innen erhalten beim Betreten des 
Veranstaltungsortes eine Einweisung in die Hygieneschutzmaßnahmen und erforderlichen 
Verhaltensregeln sowie in Verantwortlichkeiten und Ansprechpersonen. 

 Hinweisschilder informieren über Hygiene- und Abstandsregeln. 
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